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Entscheid 

des Schweizerischen Akkreditierungsrats 

Auflagenerfüllung der 
Pädagogischen Hochschule Bern 

I. Rechtliches 

Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im 
schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG), SR 414.20 

Verordnung des Hochschulrates vom 28. Mai 2015 (Stand 1. Januar 2018) über die Akkreditierung im 
Hochschulbereich (Akkreditierungsverordnung HFKG), SR 414.205.3 

Reglement vom 12. März 2015 über die Organisation des Schweizerischen Akkreditierungsrats (OReg-
SAR) 

II. Sachverhalt 

Der Schweizerische Akkreditierungsrat hat in seiner Sitzung vom 29. September 2017 der Pädagogi-
schen Hochschule Bern (PHBern) die Akkreditierung nach HFKG bis 28. April 2024 mit drei Auflagen 
ausgesprochen: 

Auflage 1:  
Die Aufgaben und Kompetenzen der QM-Verantwortlichen in den Organisationseinheiten müssen 
mit Blick auf das Qualitätssicherungssystem der PHBern definiert sein. Ein strukturierter und for-
malisierter Austausch unter allen QM-Verantwortlichen ist zu etablieren. 

Auflage 2:  
Die PHBern trifft Massnahmen, damit die Vereinigungen der Dozierenden, des Mittelbaus, der 
Verwaltung und Dienste sowie der Studierenden sich konzeptuell und inhaltlich an Projekten be-
teiligen und sich zu den anstehenden Geschäften eine Meinung bilden können und auf diese 
Weise ihren Vertreterinnen und Vertretern in den Gremien die Mitbestimmung ermöglichen. 

Auflage 3:  
Die PHBern schafft Anreize, um die Mobilität der Studierenden und Dozierenden zu erhöhen. 

In seinem Entscheid bestimmte der Akkreditierungsrat die Frist und Modalitäten für die Überprüfung der 
Erfüllung der Auflage.  

- Frist: Die PHBern muss dem Akkreditierungsrat bis zum 28. März 2019 Bericht über die 
Erfüllung der Auflagen erstatten. 
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- Modalität: Die Auflagenüberprüfung findet «sur dossier» mit zwei Gutachterinnen bzw. 
Gutachtern statt. 

Mit der Überprüfung der Erfüllung der Auflagen hat der Akkreditierungsrat die Schweizerische Agentur für 
Akkreditierung und Qualitätssicherung (AAQ) beauftragt. 

Die PHBern hat ihren Bericht zur Auflagenprüfung (inkl. Beilagen) fristgerecht am 22. März 2019 beim 
Akkreditierungsrat eingereicht. 

Die AAQ hat zwei Gutachtende der Gutachtergruppe mit der Überprüfung der Erfüllung der Auflagen «sur 
dossier» beauftragt. 

Die AAQ hat mit Schreiben vom 5. August 2019 dem Akkreditierungsrat den Bericht der Gutachtenden 
zur Erfüllung der Auflagen inklusiv Antrag der AAQ übermittelt. 

III. Erwägungen 

1. Bewertung der Gutachtergruppe 

Die zwei beauftragten Gutachtenden kommen zum Schluss, dass die drei Auflagen erfüllt sind. 

2. Antrag der AAQ 

Die AAQ schliesst sich den Schlussfolgerungen der Gutachtenden und beantragt beim SAR festzu-
stellen, dass die drei Auflagen erfüllt sind. 

3. Stellungnahme der Pädagogischen Hochschule Bern 

In ihrer Stellungnahme vom 09. Juli 2019 nimmt die PHBern den Bericht zur Auflagenüberprüfung der 
AAQ positiv zur Kenntnis. 

4. Beurteilung des Schweizerischen Akkreditierungsrats 

Der Bericht der Gutachtenden und der Antrag der AAQ sind vollständig und stichhaltig begründet. Sie 
ermöglichen es dem Akkreditierungsrat, einen Entscheid zu fällen. 

Aus dem Antrag der AAQ geht angemessen hervor, dass die PHBern die Auflagen gemäss Entscheid 
vom 29. September 2017 und somit die Voraussetzungen für die institutionelle Akkreditierung ge-
mäss Artikel 30 HFKG, die durch die Qualitätsstandards (Art. 22 und Anhang 1 der Akkreditierungs-
verordnung) konkretisiert werden, erfüllt. 
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IV. Entscheid 

Gestützt auf die Rechtsgrundlage, den Sachverhalt und die Erwägungen entscheidet der Akkreditie-
rungsrat: 

1. Der Akkreditierungsrat stellt fest, dass die Pädagogische Hochschule Bern die Auflagen vom 29. Sep-
tember 2017 erfüllt. 

2. Der Akkreditierungsrat bestätigt die institutionelle Akkreditierung der Pädagogischen Hoch-
schule Bern bis zum 28. September 2024. 

3. Der Akkreditierungsrat informiert die Hochschule und die Schweizerische Agentur für Akkreditie-
rung und Qualitätssicherung (AAQ) über den getroffenen Entscheid. 

Bern, 27.09.2019   Präsident des Schweizerischen 
         Akkreditierungsrats 

          
         Prof. Dr. Jean-Marc Rapp 

Rechtsmittelbelehrung: 
Der Entscheid ist gemäss Art. 65 Absatz 2 HFKG nicht anfechtbar.  

Die Hochschule hat die Möglichkeit, bezüglich des Akkreditierungsentscheids ein begründetes Wiederer-
wägungsgesuch innerhalb von 30 Tagen an den Akkreditierungsrat zu richten (Art. 13 Abs. 14 OReg-
SAR). Der Akkreditierungsrat legt das Wiedererwägungsgesuch der Kommission für Wiedererwägungs-
gesuche zur Stellungnahme vor. Die Kommission beurteilt das Gesuch schriftlich («sur dossier») ohne 
weitere Instruktion. Der Akkreditierungsrat entscheidet unter Einbezug der Stellungnahme der Kommis-
sion abschliessend über das Wiedererwägungsgesuch. 


